
  

Kaufpreisverteilungen (PPA) / Werthaltigkeitstests

Die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS basiert auf der Erwerbsmethode. Im Rahmen der 
Kaufpreisverteilung (Purchase Price Allocation, PPA) sind beizulegende Zeitwerte (fair values) für alle erworbenen materiellen 
und immateriellen Vermögenswerte und Schulden zu bestimmen.

IVC Independent Valuation & Consulting untersützt Sie bei der Prozeßgestaltung, um die PPA sachgerecht und effizient 
durchzuführen. Wir berücksichtigen die Organisation und die IT-Landschaft Ihres Unternehmens. Bei Kaufpreisverteilungen in 
Konzernen mit einer Vielzahl von (internationalen) Tochterunternehmen stellen wir geeignete Methoden bereit, um die 
Voraussetzungen für eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihr 
Geschäftsmodell insbesondere hinsichtlich (bisher nicht bilanzierter) immaterieller Vermögenswerte. Bei der Bewertung setzen 
wir anspruchsvolle Methoden, wie z. B. die Residualwertmethode (multi-period excess earnings method) oder die Methode der 
Lizenzpreisanalogie (relief-from-royalty method) ein.

Im Rahmen der laufenden Bilanzierung nach IFRS sowie im Anschluss an Kaufpreisverteilungen sind Werthaltigkeitstests 
(Impairment Tests) notwendig. Wir unterstützen Sie umfassend hinsichtlich der Einrichtung geeigneter Impairment 
Test-Strukturen und der Durchführung der Werthaltigkeitstets.

Bei planmäßigen Goodwill-Werthaltigkeitstests beraten wir Sie z. B. hinsichtlich der Integration in Ihren Planungs- und 
Reportingkalender. Hinsichtlich "nicht-planmäßiger" Werthaltigkeitstests unterstützen wir Sie bei Identifikation und Überwachung 
von Triggering Events. Wir erstellen Bewertungsmodelle für sämtliche Formen von Werthaltigkeitstests unter Berücksichtigung 
der Struktur Ihrer Rechnungslegungs- und Controllingdaten. Wir ermitteln für Sie die relevanten Kapitalkosten.

Unsere Beratung schliesst Werthaltigkeitstests nach US GAAP ein.

Im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen treten Werthaltigkeitstests nach HGB insbesondere bei der 
Beteiligungsbewertung auf. Wir unterstützen Sie hierzu umfassend.


